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Zut Entstehung un Entwicklungder staatlichen Baupflicht der Pfarrkirche
Walleshausen, Landkreis Landsbere,

Bıstum Augsburg
Historische Darlegungen für e1n Rechtsgutachten
Von Engelbert Maximilian Buxbaum

Vermögens- un Besitzverhältnisse der Pfarrei Walleshausen 1 allgemeinen
un die Entstehung un Entwicklung des Kirchenzehnts 1m besonderen

Bereits 1 Mittelalter wurde die seit 1448 dem Augustiner-Chorherrenstift
Polling inkorporierte Pfarrei Walleshausen ohl AeIne der wohlhabendsten 1
Bezirk“ | Emmerich, Beiträge Z Ortsgeschichte VO Walleshausen In
Landsberger Geschichtsblätter 30, 1933 731 Zeugn1s hierfür 1St icht 11UT die
Tatsache der Inkorporation der Pfarrei selbst 11UT wohlbegüterten Pfarreien
bestand eın solches Interesse der Klöster un: Stifte sondern VOTI allem das
älteste bisher ekannt gewordene Güterverzeichnis VO 1554 |Emmerich 73 bis
75} Aus spaterer e1lıt geben die Aufstellungen VO  w} 1752 uUun:! BST@ (/P Fried

Hiereth, Historischer Atlas VO Bayern. Die Landgerichte Landsberg nd
Schongau, München 1971 G7£) SOW1Ee die 802/06 angefertigten Verzeichnisse
(Staatsarchiv München, 620/1045 1} hinreichend Auskunft

Was spezie. den Kirchenzehnten angeht also jene Abgabe der Bewohner
die zuständige Pfarrkirche; welche 1mM Frankenreich durch das Capitulare

Heristall VO  =) 779 allgemein eingeführt wurde Cap 48) wird ina  - ohl
annehmen dürfen, da{ß die wahrscheinlich als Eigenkirche entstandene arr-
irche FE Zeitpunkt, da s1e Piarrkirche wurde, VO Eigenkirchenherrn icht
miıt en üblichen Zehnten ausgestattet wurde, sondern sich dieser einNnen nicht
unerheblichen Teil zurückbehielta für diese Annahme ist der Umstand, da{fß
der Dortadel 1354 den Kirchensatz VO Walleshausen mi1it einem Teil des Kır
chenzehnts das Stift Polling käuftlich veräußerte un Lichtme{ß 1356 eın
hierüber entstandener Streit gütlich beigelegt wurde die entsprechenden Urkun-
den en sich 1 Bayerischen Hauptstaatsarchiv 1ın ünchen, Gerichtslitera-
lien Landsberg un! Klosterliteralien olling]). Denkbar 1st reilich ebenso enNnt-
sprechen:! der allzemeinen Entwicklung vgl arıng, ehnt, In UTAK
1938 1047 un! Kottje, ehnt; In LIHK XC 1965 1319 SOW1E die
dort Literatur) aus anderen, heute icht mehr bekannten
Gründen der Walleshauser nt Lalen veräußert un:! dann 1354 7zurück-
gekauft wurde. Wie dem auch immer S@1: das Ötift Polling WAal 1354 durch
Kauf 1n den Besıitz eines erheblichen e1ls des Kirchenzehnts gekommen,
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ein Rechtstitel, welcher Ure die 1448 bischöflich genehmigte un! AL st-
lich bestätigte Inkorporation der Pfarrei 1n das Augustinerchorherrenstift Pol-
ling erweıtert und vollendet wurde. Die kirchenrechtlich bedeutsame rage, ob
durch diese Inkorporation, die als 1NCOrporatio pleno iure angesprochen werden
mußß, das Ötift Polling 11UT 1n den Genuß des Pfiründevermögens SO VOI em

Lindner, Inkorporation un! Baulast 1m Bıstum Regensburg, München 1955
un Hohl, Die Inkorporationen 1 Bıstum ugsburg während des ittel-
alters, phil Dissertation reiburg Br 1960, ASS£, 463ff) oder 1n das Eigentum
des SaNZCH Pfarrvermögens SO VOT em Scharnag]l, DIie Inkorporation miıt
besonderer Berücksichtigung der Baupfdlicht. Juristische Beilage Z Klerusblatt,
Eichstätt 1936, 4., 6, 12—37| gekommen ist, raucht 1er icht entschieden
werden, da sich der säkularisierende Kurfürstenstaat Bayern 18o3ff diese 1
stinktion icht eigen machte un SOUVeran das Kirchenvermögen (also
VO  5 Pfründe un! Kirchenstiiftung| se1iner Säkularisierungsbefugnis unterwarf
isiehe H/x} Jedenfalls Wal mi1ıt den Rechtsvorgängen des I un E Jahr-
hunderts das Stift Polling ehntherr geworden. Zum Zeitpunkt der Säkularisa-
tion wurde dieser nt Von 627 Juchert Ackerland rthoben (Staatsarchiv
ünchen, 620/1045 L, der Untersuchungsakten], W 3as ungefähr 900— 1000
agwerken entsprochen en dürfte (Brockhaus, Enzyklopädie 1 Wiesbaden
LO 4.56, 506; Fischer, Schwäbisches Wörterbuch, Neudrtuck der Auflage
VO  w} LOÖTEESIOTZ; alien I961I, 1200].

M DIie Säkularisation un ihre Auswirkungen auf die Pfarrei

1. Die spezie. durch Bayern erwirkte Fassung des 35 RDHS ermöglichte
nicht HAT die Säkularisierung un! Mediatisierung der Hochstifte un! Bıstümer,
sondern auch die Säkularisation der fundierten te, Abteien un: Klöster
A Schneider, Der Gewinn des bayerischen Staates VO  5 säkularisierten and
ständischen Klöstern 1n Altbayern, ünchen 1970, ya ST In eiıner
L N 1803 gefaßten un! 1803 veröftentlichten Instruktion wurden
darüber hinaus die inkorporierten Pfarreien „als Bestandteile des Klostervermö65-
gens“ erklärt ISchneider 258—273; Jer 263) Im Vorgriff aut diese Instruktion
wWal bereits 3 AFr 1802 1n Walleshausen durch Staatsbeamte eine Bestands-
autnahme protokolliert worden, bei welcher das Gesamtvermögen der Pfarrei
erfaßt wurde un:! 1n welcher auch die verschiedenen Zehnten ausdrücklich un
ausführlich aufgeführt werden (Staatsarchiv ünchen, 620/10451I, der
Untersuchungsakten; vgl hierzu Buxbaum, Die Auswirkungen der kur-
türstlich-bayerischen Säkularisation VO  w 1802/03 auf die Pfarrei Walleshausen
un! deren Neuorganisation 1806 In JVAB 6, 1972, 116—136J). Weder 1ın der
erwähnten Instruktion noch bei der VOITSCNOMMENECN Bestandsautinahme fand
die Unterscheidung VO  - fabrica ecclesiae un! Piründe Berücksichtigung.
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OB Am 3 März 1803 erfolgte durch den Landsberger Landrichter, Reichstfrei-
herrn VO Prugglach, usdrücklicher Bezugnahme auf die Allerhöchste
Entschließung VO Er v 1803 die offizielle Tklärung, »” iın Gemäßheit des
schn das Kloster Polling aus dem Besiıtze un Vermögensstande der hiesigen
Pfarrei emittirt un hiermit 1mM Namen Seiner kurfürstlichen Durchlaucht hievon
feyerlich Besıitz genohmen werde“ (Staatsarchiv ünchen, 620/10451
der Untersuchungsakten, Ausfertigung; vgl Buxbaum 127 un Anm 67)

1806 111 brachte ein Allerhöchstes Reskript, VO  5 Max Joseph un
Montgelas unterzeichnet, dem Generallandeskommissariat gegenüber außeror-
dentliche Verwunderung ZU. Ausdruck, »N die Pfarrey Walleshausen noch
nicht wWw1€e die anderen Klosterpfarreyen“ Organısiert worden sel; 6S werde Wal-

tEL, »” die ehenden durch die Incameration dem Staate zugehen un dafß
durch den Verkauf der Widumsgründe mit Vorbehalt VO  5 agwerken eın
bedeutender Bodenzins nebst dem Verkaufskapital erhalten werden mMUuU:
Wır betehlen er unNnscIcH Generallandeskommissariat allergnädigst, die Ce1-
wähnte Pfarr auf der Stelle Organıislieren, die Zehenden un: allenfallsige
Grunduntertansrenten, w1e sich schon längst gebührt hätte, auf das schleunig-
StTE inkameriren 44 (Staatsarchiv ünchen, 620/10451I, der fort-
laufenden en; vgl Buxbaum I

Wie sich aus dem Protokoll der 1 September 1806 erfolgten Versteigerung
der Ackergründe ergibt ber die Wiesen un Waldungen ist 6S leider icht
mehr erhalten wurde der Zehnt zunächst die Zehntholden VO  5 Staats
SCH verpachtet un! schließlich inkameriert ‚ebd der fortlaufenden en;
vgl Buxbaum 133 un! Anm LT3

111 Folgerungen für den bayerischen ad aAus der Säkularisation

i B Aus den erwähnten Dokumenten ergibt sich, da{fß sich der bayerische Staat
1n den Besıitz der Pfarrei un ihrer (jüter SCIZTE, tolglich ohl auch die den C U
tern un Rechten anhattenden Verpflichtungen übernehmen mufste Recht be-
sehen, handelt CS sich bei der Baulast des Staates einen altrechtlichen äitel,
welcher bei der Säkularisation 1LUT den Besıtzer bzw. Schuldner wechselte (vgl

ege 1n LT3K 1 Freiburg Br. 1937, 105). Diese Auffassung wird durch
die Ministerialentschließung VO 8 1 8 EN 1844 ebentalls vertreten vgl Kreß,
Ist der Bayerische Staat den Leistungen die katholische Seelsorgsgeistlich-
eıt reC| verpflichtet?, ünchen 1930, 351 die ihrerseits auf einem allge
meınen kurfürstlichen Organisationsdekret VO 13 1805 beruht, durch wel-
ches „eıne mtliche Stelle die rechtliche Verpflichtung des Bayerischen Staats ZUT
Übernahme er bei den neuorganisierten vormaligen Klosterpfarreien sich CI1-

gebenden notwendigen Auslagen mit Einschlufß des Unterhalts der Pfarrkirche
un Pfarrhöfe anerkannte“ (ebd 223 Noch klarer 1st eiın staatliches Aner-
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kenntnis ausgesprochen 1ın der Ministerialentschließung VO B I861383. 6S

heißßt, xx die ursprünglichen Dotationen der Jezt Oorganisierten un! noch
organisierenden Pfarreien fast allgemein auf TOMMeEeN Stiftungen beruhten, de-
1C1I1 Erträgnisse nach der Inkameration der Stiftungsgüter VO Staat U-

gıer werden“ (ebd 223; vgl auch eb  Q 233)
DDieser Auffassung VO der Gesamtrechtsnachfolge ist der bayerische Staat

hinsichtlich der Pfründegebäude auch 1n Walleshausen gefolgt un!: hat 1er eine
prımare Baulast des Arars anerkannt (vgl hierüber ausführlich meine Stellung-
nahme VO 1969 das Bayer. Staatsministerium für Unterricht un!
Kultus mit einzelnen archivalischen Belegen SOWI1Ee die Stellungnahme des Land-
ratsamtes Landsberg Lech VO V 1969 mi1ıt ergänzendem Material]. Re-
züglich der Ptarrkirche bes  Tankte CT sich 1n den offenkundig nicht mehr erhal-
enenN, sondern HUT indirekt überlieferten Finanzkammerbeschlüssen VO  3 1547
un 1860 auf eine Anerkennung subsidiärer aupflicht „auf IUnNn:! des ehnt-
bezugs“. Ob diese Einschränkung Recht besteht, INnas 11 Hinblick auf das

Ausgeführte bezweitelt werden un eiıner rechtlichen Untersuchung
bedürfen Jedenfalls dürften die eine esamtrechtsnachfolge des Staates grund-
ätzlich ablehnenden Ausführungen VO Chr Meurer (Bayerisches Kirchenver-
mögensrecht HL Stuttgart 1919) weder historisch noch echtlich dem obigen T’af-
sachenbefund gerecht werden un durch mehrmalige Wiederholung ohne weltere
Begründung Richtigkeit sicher icht gewinnen.

War der nt seıner ursprünglichen Widmung nach eine Abgabe, A4AUSs wel-
cher die Bedürfnisse der Pfarrkirche, der Seelsorger un Armen bestritten
wurde, erklärte das Konzil VO  5 Irijient ausdrücklich die Zehntherren als Mit-
träger der Baulast den Pfarrkirchen 'Conc Trid SCSS 2 1, de ref.)] un
das kurfürstliche Generalmandat VO LFFTO kodifizierte Berücksich-
1gung der tridentinischen Bestimmungen das 1n dieser Hinsicht geltende bayeri-
sche Gewohnheitsrecht un!: ZWAarl 5  J 21n Jahresertrag des Zehnten alle
25 Fe (für den Fall, Zehntherr eın klerikales Individuum oder Institut
WaT| für die erforderlichen Reparaturen der Ptarrkirche reservieren WAar,
falls das Kirchenvermögen selbst fabrica ecclesiae| hierfür allein nicht aufkom:-
IN  w konnte; für den Fall, eiIn 416e Zehntherr Wal, enügte die Reservie-
Iung eines Jahresertrags alle 33 Te DIie Gültigkeit dieses Generalmandats
VO  5 ET7 70 1 oberbayerischen eil des Augsburger Bistums (also östlich des
ech] ist durch den 76 1785 zwischen Kurbayern un dem Bistum Augs-
burg abgeschlossenen Rezess /Neueste Generaliensammlung Band Nr. 137

827 SOWI1Ee durch den Regierungsprovisionalbeschluß VO 16 1858
(Staatsarchiv ünchen, 50966). un VO 1859 gesichert.
Sollte also des { 1 Dargelegten e1ıNe allgemeine subsidiäre
Baulast des bayerischen Staates der Pfarrkirche Walleshausen icht bestehen,
müßfßlßte immerhin eine Zehntbaupflicht ohl ebenso als altrechtlicher Titel
akzeptiert werden, der bei der Säkularisation 1852088 den Besitzer bzw Schuldner
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wechselte. In letzterem Sinne verstand FA das Bezirksamt München die Ver-
pflichtungen des Staates 1n seiliner Stellungnahme VO 1665, WeNnNn CS C1-

klärte, etwaıge Zahlungen „nICHt dem Staat als solchen, sondern dem Staat
als nhaber VO  } Zehntrechten“ oblägen Jund ist sohin der Staat 1n dieser Hın-
sicht gleich jedem dritten Zehntrentenbesitzer erachten. Der Staat eistet
diese icht zufolge einer Verpflichtung der Staatsgewalt, sondern zufolge
eiınes rechtskräftigen Beschlusses, welcher einNnem rechtlichen eıle vollständig
glei  kommt. Hieraus dürtte sich ergeben, dafß der Staat, wWwW1e jeder dritte Schuld-
ACI, die vollständige urtheilsmäfßige Summe unmittelbar den Gläubiger,

die Kirchenstiftung, eisten mu“

DIe Erfüllung dieser rechtlichen Verpflichtungen

Wie dargetan wurde, hat der Staat hinsichtlich des Pfarrhofes die
Erfüllung seiner prımären Baulastpilicht, WeNn auch zuweilen recht zögernd,
grundsätzlich erfüllt. Hinsichtlich der Pfarrkirche darf auf die Finanzkammer-
beschlüsse VO 1847 un! 1860 verwiesen werden, die eiIne (allerdings auf den
Zehntbezug eingeschränkte] subsidiäre aupflicht des Staates anerkennen, die
auch 1m Kultusbaukataster isiehe ayer. Hauptstaatsarchiv in ünchen, Miını1-
ster1um Kultus 19926| testgehalten ist, ohne da{fß eiıne Öösung verzeichnet
wurde. Da{fß eine ösung tatsächlic nicht erfolgte, konnte 1n eiıiner austühr-
lichen Stellungnahme die Regierung VO Oberbayern 1 Frühjahr 19/L1 dar-

werden, ebenso die Cründe hierfür 1n einer Stellungnahme VO Novem-
ber 1972 das ayer. Staatsministerium für Unterricht un! Kultus

Die 1MmM E Jahrhundert mehrfach gestellten Anträge auf Realisierung.dieser
subsidiären aupiflicht des Staates wurden nicht grundsätzlich abgelehnt, SO11-
dern ausschließlich deshalb, weil nach Auffassung der Beamten die Sutffizienz
der Kirchenstiftung gegeben War (Einzelheiten hierüber 1n der Stellungnahme

die Regierung VO  5 Oberbayern VO O71
Yst der Freistaat Bayern des Jahrhunderts unternahm den Versuch, die

staatliche Verpflichtung grundsätzlich abzulehnen el darf darauft verwliesen
werden, da{ß das VO  } Staats geltend gemachte Urteil des Bundesverwal-
tungsgeri  ts ebenso icht grei vgl meın Schreiben VO 1972 das
Kultusministerium] w1e die Schutzbehauptung einer angeblichen erjJährung
der Verpflichtung, weil bereits das Ablösungsgesetz VO 1852 erkennen läßt,
da{f( die gewöhnlichen Verjährungsfristen Jjer keine Anwendung en können,
indem CS bei der Berechnung der Verpflichtung bis auf 10 un!: mehre (vgl
Chr. Meurer, Das ehnt- un! Bodenzinsrecht 1ın Bayern, Stuttgart 1898 und

Geiger, Handbuch für die gesamte Pfarramtsverwaltung 1mM Königreiche Bay-
B Regensburg IOL1 3, 00—724) zurückgreift.


